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Bei der Erstattung von Gutachten kommt 
es häufig vor, dass Rechtsfragen zu Ho-
noraransprüchen dem Grunde und nicht 
nur der Höhe nach zu klären sind. Die 
dann damit befassten Juristen verweisen 
bei Bedarf auf eine fehlende Abnahme. 
Das gilt auch zum Beispiel für die Prü-
fung von Honorar-Schlussrechnungen. 
Andere Auftraggeber vereinbaren regel-
mäßig förmliche Abnahmen in ihren 
Vertragsmustern, führen diese jedoch 
nicht durch und begleichen die Schluss-
rechnungen dennoch. Diese Feststellun-
gen veranlassen den Autor als öffentlich 
bestellter und vereidigter (ö.b.u.v.) Sach-
verständiger für Ingenieurhonorare, sich 
mit der Abnahme zu befassen und Hin-
weise zur Wichtigkeit der Abnahme für 
die Praxis zu geben. Grundsätzlich gilt 
jedoch, dass Rechtsfragen nur von Juris-
ten beantwortet werden dürfen.

Die Rechtswirkungen der  
Abnahme
Mit der Abnahme erklärt der Auftragge-
ber, dass er sämtliche beauftragten Leis-
tungen erhalten hat und diese im We-
sentlichen mangelfrei sind. Hat er dies 
getan, ergeben sich daraus folgende 
Rechtswirkungen:
•	 Ende des Erfüllungsstadiums,
•	 Fälligkeit des Honorars,
•	 Gefahrenübergang,
•	 Beginn der Sachmängelverjährung,
•	 Umkehr der Beweislast für Sachmän-

gel,
•	 Rechtsverlust bei fehlendem Vorbe-

halt,
•	 Verzinsungspflicht.

Diese Rechtswirkungen werden nachfol-
gend erläutert.

Ende des Erfüllungsstadiums
Hat der Auftraggeber erklärt, dass er alle 
Leistungen erhalten hat, so endet für den 
Planer die Erfüllungspflicht. Ausgenom-
men davon ist lediglich die Beseitigung 
der bei der Abnahme festgestellten un-
wesentlichen Mängel.

Fälligkeit des Honorars
In § 15 der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure (HOAI) ist die 
Fälligkeit des Honorars geregelt, näm-
lich:

§ 15 HOAI – Fälligkeit des  
Honorars, Abschlagszahlungen
Für die Fälligkeit der Honorare für die 
von dieser Verordnung erfassten Leis-
tungen gilt § 650g Absatz 4 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 
Für das Recht, Abschlagszahlungen 
zu verlangen, gilt § 632a des Bürger-
lichen Gesetzbuchs entsprechend.

In § 650g Abs. 4 BGB heißt es:

§ 650g BGB – Zustandsfeststel-
lung bei Verweigerung der Ab-
nahme; Schlussrechnung
(4)	Die Vergütung ist zu entrichten, 
wenn 
1.	 der Besteller das Werk abgenom-
men hat oder die Abnahme nach § 
641 Absatz 2 entbehrlich ist und
2.	 der Unternehmer dem Besteller 
eine prüffähige Schlussrechnung er-

In beiderseitigem 
Interesse
Zur Abnahme von Planungsleistungen

Dipl.-Ing. Ulrich Welter, ö.b.u.v. Sachverständiger für Honorare nach 
HOAI, ingside® Büsum

Sind sämtliche Leistungen eines Werkvertrags (das sind 
auch Ingenieur- und Architektenverträge) mangelfrei 
erbracht, muss der Auftraggeber die Leistungen rechts-

geschäftlich abnehmen. Die Rechtswirkungen der Abnahme sind so 
umfangreich, dass der Planer großes Interesse an der Abnahme hat. 
Oft ist zu hören, man wisse gar nicht, wie man Planungsleistungen 
abnehmen soll, dabei ist das keine Hexerei. Eine Aufklärung.

teilt hat. Die Schlussrechnung ist 
prüffähig, wenn sie eine übersichtli-
che Aufstellung der erbrachten Leis-
tungen enthält und für den Besteller 
nachvollziehbar ist. Sie gilt als prüffä-
hig, wenn der Besteller nicht inner-
halb von 30 Tagen nach Zugang der 
Schlussrechnung begründete Ein-
wendungen gegen ihre Prüffähigkeit 
erhoben hat.

Damit ist klar, dass die Abnahme Fällig-
keitsvoraussetzung für die Honorar-
Schlussrechnung ist. Der Planer kann 
zwar seine Schlussrechnung auch ohne 
Abnahme stellen, aber diese ist dann 
nicht fällig und der Auftraggeber kann 
die Zahlung verweigern.

Gefahrenübergang
Dadurch geht das Risiko für Schäden an 
der Sache auf den Bauherrn über. Das ist 
bei Bauwerken sehr wichtig, bei Pla-
nungs- und/oder Überwachungsleistun-
gen eher nicht.

Beginn der  
Sachmängelverjährung
Es ist sehr wichtig zu wissen, dass die 
Sachmängelverjährung (Verjährungs-
frist) mit der Abnahme und nur mit der 
Abnahme zu laufen beginnt. Treten spä-
ter Mängel am Bauwerk auf und will der 
Bauherr den Planer wegen eines Über-
wachungsfehlers gesamtschuldnerisch 
haftbar machen, wird der Planer bewei-
sen müssen, wann die Abnahme erfolgt 
ist. Nur daraus lässt sich ableiten, ob der 
Schaden noch innerhalb der Gewährleis-
tungsfrist geltend gemacht wird.

Umkehr der Beweislast für 
Sachmängel
Bis zur Abnahme muss eine Baufirma, 
aber auch ein Ingenieur bzw. ein Archi-
tekt beweisen, dass seine Leistung man-
gelfrei ist. Dass sie zum Beispiel den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik 
(a.a.R.d.T.) entspricht, dass er bei der Kos-
tenberechnung ortsübliche Preise berück-
sichtigt hat, dass seine fachtechnischen 
Berechnungen richtig sind u.a.m.
Nach der Abnahme muss der Bauherr 
beweisen, dass die Leistung mangelhaft 
ist. Er hatte ja bei der Abnahme die Man-
gelfreiheit bestätigt.

Rechtsverlust bei fehlendem 
Vorbehalt
Behält sich der Auftraggeber zum Bei-
spiel Ansprüche aus Vertragsstrafe oder 
hinsichtlich bereits bekannter Mängel 
nicht vor, verliert er diese. Hierzu ist 
Rechtsberatung dringend angeraten.
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Verzinsungspflicht
Kaum bekannt, aber in § 641 Abs. 4 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gere-
gelt:

§ 641 BGB – Fälligkeit der Vergütung
(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung 
hat der Besteller von der Abnahme des 
Werkes an zu verzinsen, sofern nicht 
die Vergütung gestundet ist.

Formen der Abnahme
Mündliche Abnahme
Grundsätzlich reicht, sofern nichts ande-
res vertraglich vereinbart ist, die münd-
liche Erklärung des Auftraggebers: „Ich 
nehme ab“. Schon aus Beweisgründen 
sollte eine rein mündliche Abnahme je-
doch vermieden werden.

Förmliche Abnahme
Ist eine förmliche/ausdrückliche Abnah-
me vereinbart oder wird sie gewünscht, 
muss diese schriftlich erfolgen. Dies ge-
schieht in der Regel mit einem Abnah-
meprotokoll. Das Protokoll kann kurz 
sein. Darin sollten angegeben werden:
•	 Vorhaben / Vertrag vom …,
•	 Auftraggeber,
•	 Auftragnehmer,
•	 vollständige Abnahme oder Teilab-

nahme,
•	 Hinweise auf Mangelfreiheit, unwe-

sentliche Mängel.
•	 Ort / Datum / Unterschriften.

Konkludente Abnahme
Die Abnahme kann auch konkludent 
(durch schlüssiges Verhalten) erfolgen. 
Das dürfte insbesondere bei der vollstän-
digen und vorbehaltlosen Zahlung der 
Schlussrechnung der Fall sein.
„Durch die vollständige Bezahlung der 
Schlussrechnung des Architekten gibt der 
Auftraggeber zu erkennen, dass er die 
Architektenleistung als im Wesentlichen 
vertragsgemäß erbracht ansieht und da-
durch konkludent die Abnahme des Archi-
tektenwerks erklärt.“
(OLG Dresden, Urteil v. 12.12.2013 – 10 
U 1954/12).

Fiktive Abnahme
Zuletzt ist seit Inkrafttreten des neuen 
Werkvertragsrechtes zum 1.1.2018 auch 
die Vorschrift in § 640 BGB angepasst 
worden. Nun heißt es:

§ 640 BGB – Abnahme
(2) Als abgenommen gilt ein Werk 
auch, wenn der Unternehmer dem 
Besteller nach Fertigstellung des 
Werks eine angemessene Frist zur 

Abnahme gesetzt hat und der Bestel-
ler die Abnahme nicht innerhalb die-
ser Frist unter Angabe mindestens 
eines Mangels verweigert hat. 

Bei einem vom Auftraggeber vorgetrage-
nen Mangel, der zur Verweigerung der 
Abnahme führt, muss es sich nicht um 
einen wesentlichen Mangel handeln. 

Die angemessene Frist
Grundsätzlich gilt, dass dem Auftragge-
ber zur Erklärung der Abnahme (gleich 
in welcher Form) eine angemessene Frist 
einzuräumen ist. Wie lange diese Frist 
ist, hängt von den Umständen des Ein-
zelfalls ab. Sie sollte zumindest 14 Tage 
betragen.

Teilabnahmen
Teilabnahmen müssen vertraglich ver-
einbart sein, andernfalls hatte der Planer 
kein Recht auf Teilabnahmen. Das führte 
dazu, dass der mit den Leistungsphasen 
1–9 vollbeauftragte Ingenieur/Architekt 
die Abnahme erst nach Erbringung der 
Leistungsphase 9 beanspruchen konnte. 
Das war fünf Jahre nach Abnahme der 
Bauleistung. Die Gewährleistungsfrist 
der Planer betrug damit faktisch 10 Jah-
re. Mit dem neuen Werkvertragsrecht 
vom 1.1.2018 hat der Gesetzgeber dies 
geändert. In § 650s BGB heißt es seither:

§ 650s BGB – Teilabnahme
Der Unternehmer kann ab der Ab-
nahme der letzten Leistung des bau-
ausführenden Unternehmers oder der 
bauausführenden Unternehmer eine 
Teilabnahme der von ihm bis dahin 
erbrachten Leistungen verlangen. 

Der Text ist unglücklich, weil nach der 
letzten VOB-Abnahme noch Leistungen 
in der Leistungsphase 8 und der örtlichen 
Bauüberwachung zu erbringen sind (zum 
Beispiel Rechnungsprüfung u.a.m.) und 
diese Leistungsphase noch nicht abge-
schlossen ist. Es wird deshalb empfohlen, 
die Teilabnahme nach Beendigung der 
Leistungsphase 8 sowie der örtlichen 
Bauüberwachung durchzuführen.

Die Freigabe von  
Leistungsphasen
Neben der Abnahme sind Planer gut 
beraten, sich die Ergebnisse jeder Leis-
tungsphase nach deren Fertigstellung 
vom Auftraggeber „freigeben“ zu lassen. 
Sie sind dann die Grundlage für die wei-
teren Leistungsphasen. 
Liegt eine Freigabe nicht vor und arbeitet 
der Planer bereits in der folgenden Leis-
tungsphase, verliert er seine Honoraran-
sprüche dafür, weil er ohne die Freigabe 

des Auftraggebers „vorgeprescht“ ist. Al-
lerdings ist die Freigabe keine rechtsge-
schäftliche Abnahme, sondern lediglich 
das Einverständnis des Auftraggebers mit 
den bisher erbrachten Leistungen.

Die Abnahme und die  
Schlussrechnung
Wie oben bereits ausgeführt, ist die Ab-
nahme Fälligkeitsvoraussetzung für die 
Schlussrechnung. Stellt der Planer seine 
Schlussrechnung, ohne dass der Auftrag-
geber die Abnahme zuvor erklärt hatte, 
ist die Rechnung nicht fällig und der 
Auftraggeber kann sie zurückweisen. 
Bezahlt er sie vollständig und ohne Vor-
behalt, wird darin eine konkludente Ab-
nahme zu sehen sein. Zahlt er sie nicht 
und verweigert er die Abnahme, kann 
der Planer auf Abnahme klagen. Es ist 
dringend zu raten, in solchen Fällen an-
waltliche Unterstützung zu suchen.

Wie soll ich denn  
Planungsleistungen abnehmen?

„Ich weiß doch gar nicht, ob alles 
mangelfrei ist.“ – Diese Frage wird 
häufig von Auftraggebern gestellt. 
Die Antwort darauf fällt leicht. 

Zum einen ist die Planung ggf. genehmigt 
worden, die Baumaßnahme wurde ausge-
schrieben und das Bauwerk konnte man-
gelfrei errichtet werden. Wenn dem so ist, 
dann wird die Planungs- und/oder Über-
wachungsleistung ebenfalls mit großer 
Wahrscheinlichkeit mangelfrei sein. 
Denn andernfalls wären Planungs-/Über-
wachungsmängel festgestellt worden. 
Unabhängig davon muss der Auftragge-
ber prüfen, ob die von ihm formulierten 
Planungs- und Überwachungsziele tat-
sächlich erreicht wurden. Dies fällt dann 
leicht, wenn er zuvor die einzelnen Leis-
tungsphasen „freigegeben“ hatte. Wären 
die Ziele nicht erreicht worden, hätte er 
die Freigaben nicht erteilt. Der Auftragge-
ber kann deshalb für die Abnahme sein 
eigenes Verhalten während der Planungs- 
und Überwachungszeit zugrundelegen.

Fazit
•	 Die Abnahme ist eine werkvertragli-

che Hauptpflicht des Auftraggebers.
•	 Auftraggebern und Planern ist zu ra-

ten, Planungs- bzw. Überwachungs-
leistungen abzunehmen bzw. abneh-
men zu lassen. Die Rechtswirkungen 
einer Abnahme sind umfassend und 
stark. Eine Abnahme ist in beiderseiti-
gem Interesse und wegen der Wirkun-
gen ein separat einklagbares Recht.

•	 Die Abnahme ist Fälligkeitsvoraus-
setzung für eine Schlussrechnung.
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